
STADT VOERDE (Niederrhein)  

 

Drucksache 17/459 DS 1. Er-
gänzung

Drucksache  
  
- öffentlich - Datum: 30.10.2023 

 

Fachbereich Bildung, Sport und Kultur 

Fachdienst Bildung, Sport und Kultur 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Kultur- und Sportausschuss 09.11.2023 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 28.11.2023 vorberatend 

Stadtrat 05.12.2023 beschließend 
 
Verleihung des Heimat-Preises 2024 der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadt Voerde (Ndrrh.) beteiligt sich, vorbehaltlich der Förderzusage des Landes 
NRW, am „Heimat-Preis“ im Jahre 2024 des Landesförderprogrammes „Heimat.Zu-
kunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ und lobt, basie-
rend auf den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des 
Förderprogramms „Heimat-Preis“ des Ministeriums für Heimat, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW, den Heimat-Preis 2024 der Landesregierung NRW aus. 

 

2. Gem. den Richtlinien der Stadt Voerde (Ndrrh.) zur Vergabe des Voerder Heimat-Prei-
ses im Rahmen des vorgenannten Landesprogramms vom 10. Dezember 2019 wird 
auch der Heimat-Preis 2024 schwerpunktmäßig für besonderes Engagement in den 
Bereichen  
• Verdienste um die Heimat 
• Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie 
• Engagement für Kultur und Tradition 
verliehen und durch ein Preisgeld besonders honoriert. 

 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Förderantrag an die Bezirksre-
gierung Düsseldorf zu richten. 

 

 
Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen: 
 

Folgejahre 
Erträge

Aufwendungen

einmalig x jährlich

ja x nein

Betrag: Deckung:

erstes Jahr
konsumtive  Aufwendungen

Bemerkungen:

0 €

Das Förderprogramm des Landes NRW umfasst einen Zeitraum 
von 2023 - 2027. Die Fördermittel sind jährlich neu zu 
beantragen.

über-/außerplanmäßige 
Mittelbereitstellung 
erforderlich

5.000 €

5.000 €

Mittel sind in ausreichender 
Höhe veranschlagt

Haushaltsbelastung 0 €

 
 
Klimaschutzrelevanz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz: ( ) ja, positiv ( ) ja, negativ (X) keine 
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Sachdarstellung: 
Mit dem „Heimat-Preis“ lädt die Landesregierung NRW Kreise, Städte und Gemeinden dazu ein, vor 
Ort herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und das Engagement 
der Menschen wertzuschätzen, die ihre Heimat jeden Tag, im Großen wie im Kleinen, gestalten. Das 
Förderprogramm erstreckt sich auf einen Zeitraum von 2023 bis 2027 (siehe Anlage 1). Durch die 
Übernahme der Preisgelder fördert das Land die Auslobung und Verleihung von „Heimat-Preisen“ 
durch Gemeinden und Gemeindeverbände. Kreisangehörige Kommunen erhalten Fördermittel in 
Höhe von 5.000 €. Diese Zuwendung ist eine Festbetragsfinanzierung und zweckgebunden. Die 
Fördersumme ist ausschließlich für Preisgelder einzusetzen. Ein Anspruch auf Förderung besteht 
nicht. 
 
Die Schwerpunkte für eine Preisverleihung werden grundsätzlich durch das Land festgelegt. Für die 
Jahre 2023 – 2027 hat es auf die Festlegung der Preiskriterien verzichtet. Seit der ersten Auslobung 
im Jahr 2019 nimmt die Stadt Voerde (Ndrrh.) an dem Element „Heimat-Preis“ teil. Gemäß den För-
dervoraussetzungen des Landes NRW bedarf es eines Ratsbeschlusses, der auch die Preiskriterien 
festlegt, damit die Stadt Voerde auch im Jahr 2024 einen Heimat-Preis ausloben kann. Der Heimat-
Preis kann gem. der Vorgabe des Fördergebers bis zum 31. Oktober 2024 beim Land NRW bean-
tragt werden. Um jedoch einen ausreichenden Vorlauf für die Organisation und Findung der Preis-
träger zu haben, hat sich eine Bewerbungsfrist bis 31. Juli eines Jahres bewährt. Der „Heimat-Preis 
2024“ ist im laufenden Haushaltsjahr, bis zum 31. Dezember 2024, zu vergeben. 
 
Der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 basierend auf der Richtlinie 
des Landes NRW über die Gewährung von Zuwendungen zur Umsetzung des Förderprogramms 
„Heimat-Preis“ für die Dauer des Programms beschlossen (Drucksache 16/1062 DS), jährlich einen 
Heimat-Preis zu vergeben. Mit der vom Rat erlassenen Richtlinie (Anlage zur Drucksache 16/1062 
DS, hier Anlage 2), werden die Preiskriterien festgelegt, wenn das Land auf eigene Schwerpunkts-
etzung verzichtet. Die Preiskriterien sind bewusst breit gefächert, damit Personen und Vereinigun-
gen aus vielfältigen Lebensbereichen und fachlichen Richtungen angesprochen und zur Antragstel-
lung ermutigt werden. Es werden insbesondere Aktivitäten in den Bereichen 
 

➢ Verdienste um die Heimat 
 

➢ Erhaltung, Pflege und Förderung von Bräuchen sowie 
 

➢ Engagement für Kultur und Tradition 
 

ausgezeichnet und gefördert. 
 
Der Heimat-Preis kann als einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskategorien bzw. –abstufungen 
verliehen werden. Eine Jury – bestehend aus dem Bürgermeister und fünf weiteren Personen (ein-
schließlich des Vorsitzenden des Kultur- und Sportausschusses) - sichtet die eingereichten Bewer-
bungen und empfiehlt dem Stadtrat den/die Preistragenden, der/die in nichtöffentlicher Sitzung aus-
gewählt werden. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, dass sich die Stadt Voerde (Ndrrh.) auch im Jahr 2024 dem Förder-
programm des Landes NRW anschließt und den „Heimat-Preis 2024“ der Stadt Voerde (Ndrrh.) 
analog der Verfahren der Vorjahre ausschreibt. Sofern dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
im Rahmen des Förderprogramms nicht entsprochen werden sollte, wird kein Heimat-Preis verlie-
hen. Um im Jahre 2024 früh handlungsfähig zu sein, sollte schon jetzt „präventiv“ eine Beschluss-
fassung vorgenommen werden, um die Anforderungen des Landes NRW (Ratsbeschluss zur Betei-
ligung) frühzeitig zu erfüllen. 
 
 
 
 
Haarmann 
 
Anlage(n): 
(1) Anlage 1 Richtlinie Heimatpreis Ministerium_2023 
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(2) Anlage 2 Richtlinien zur Vergabe des Voerder Heimat-Preises 
 
 
 
 
 




